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Gebühren für das Transparenzregister 
 
 
Einige Vereine unseres Verbandes bekommen Gebührenrechnungen für die Führung eines 
Transparenzregisters  erhalten. Dies hat zu Irritationen geführt, zumal die Kostenrechnung von der 
Bundesanzeiger Verlags GmbH gekommen sind, also einem privatem Unternehmen und keiner 
staatlichen Stelle. 
 
Nach Mitteilung der Rechtsabteilung des DAFV gilt rechtlich hierzu folgendes:  
Mit der 4. Geldwäscherichtlinie hat die EU den Mitgliedsstaaten vorgegeben, ein neues zentrales 
Register für wirtschaftlich Berechtigte elektronisch und transparent zu schaffen. Zu den betroffenen 
juristischen Personen des Privatrechts gehören auch Vereine, weshalb auch sie von der Richtlinie 
betroffen sind. Die Vorgaben der EU wurden in Deutschland durch das Geldwäschegesetz (GwG) und 
die Schaffung des zentralen Transparenzregisters im Jahre 2017 umgesetzt. Die Bundesanzeiger 
Verlag GmbH ist als registerführende Stelle beliehen. 
 
Um auch bei Vereinen die geforderte Transparenz herzustellen, wurde das Transparenzregister mit 
dem Vereinsregister verknüpft. Vereine wurden durch den Gesetzgeber insoweit entlastet, als sie 
selbst regelmäßig zumindest keine eigenen zusätzlichen Mitteilungen an das Transparenzregister 
machen zu müssen. Somit brauchen die Vereine sich nicht selbst um die Meldepflicht kümmern. 
 
Die jährlichen Kosten für die Führung des Transparenzregisters betragen 2,50 €. Die Zahlungspflicht 
ist gesetzlich geregelt und trifft jeden rechtsfähigen Verein. Für die Führung des Transparenzregisters 
erhebt die registerführende Stelle nämlich gemäß § 24 Abs. 1,3 GwG in Verbindung mit § 1 
Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV)  in Verbindung mit Nr.1 Anlage 1 TrGebV von 
Vereinigungen nach § 20 Abs. 1 GwG und Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG eine jährliche 
Grundgebühr von 2,50 €. 
Es kommt dabei nicht darauf an, ob ein Verein wirtschaftlich tätig ist oder Vermögen hat. Entscheidend 
ist allein, dass rechtliche Vertreter – hier der Vorstand – für eine Vereinigung als quasi Dritte handeln. 
Aus unserer Sicht kritisieren wir die Vergabe an den Bundesanzeiger Verlag ohne vorherige 
Ausschreibung durch das Finanzministerium. Eine „Umgehung des Vergaberechts“, erscheint uns 
nicht ausgeschlossen. Auch die Form der Gebührenerhebung ohne Rechtsmittelbelehrung hinterlässt 
einen schlechten Eindruck. 
Aber das ändert leider nichts daran, dass unsere Vereine die Gebühr zu zahlen haben. 
 


